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Regelug gen und Gestaltungsanforderungen des

Profes sorenb esoldungsreformgesetzes

Derlef Mtiller-Boling

'Wenn wir von Profilbildung der Hochschulcn sprcchen und wenn dic Profcssorcn-
besoldung zur Profilbildung beitragen soll, dann müssen wir dies im Gesamu,usam-
mcnhang der Hochschulreform sehen. Die lnstrumente, dic wir später cinrichten
möchten, müssen darauf bezogen ausgcwählt wcrden. Die Kcmelementc dicser Re-
form hicr nur in Ki.itzs Es gibt zwci Amtcq 'W2 und V3 mit Euro 3.724 bzw, Euto
4.522 Grundeehalt auf der Basis dcs Jahres 2001. Es wird dann kistungsbczüge
anstelle von Dienstaltersstufen gebcn. Das ist der eigendiche Kern der Angelcgen-
heit, Die bisherigen Alterszuschläge sind hiet integriert word€n, sie können zukünf-
tig als Leistungsbezüge vergebcn werden. Es gibt Berufungs- und Bleibcvcrhandlungcn
ftir \X/2 und \(/3, cs gibt offcne Grenzen auch über Bl0 hinaus, und cs gibt ZrÄagerr
aus privatcn Drittmittcln, auch möglich als private Zriage ftit den Hochschullehrcr
zu seincm Einkommen. Für die augcnblicklich nach C besoldetcn Professorcn gibt
es Bestandsschutz und cin Wahlrccht: Sie können wciterhin nach C besoldct wcrden
odcr aber in die W-Besoldung wechseln. Das führt natürlich dazu, dass wir es mit
einer Refotm zu tun haben, die .rst in ctwa 20 Jahren abgeschlossen scin wird. Es
gibt insofern einen Absenkungsschurz, als das Gcsamwolumen, das in eincm einzel-
nen Bundesland bzw. in der Bundcsrepublik ftL die Professorcnbesoldung ausgege-
ben wird, nicht abgesenkt werden kann. Dcs wciteren gibt cs eine $?'cttbewerbs-



44 45

regulicrung zwischen den Ländcrn durch dcn sogenannten Vcrgaberahmen. Dicscr
macht dic ganzc Sache außerordcntlich schwierig und komplizicrt. Dic'Wcttbew*bs-
regulicrung hat man eingeführt, wcil cs ätmere und rcichere Länder gibt und dic
Hochschulen der reicheren nicht noch mchr bevotzugt werden sollen, bcsonders
hinsichtlich der Ausstattung odcr ähnlichcm. So ist es zu dieser Lösung bzw zu dic-
scm Kompromiss gckommcn, dcm Vcrgaberahmen.

Dic augenblickliche Situation stellt sich wic folgt dat: Der Bund hat cin Geserz ver-
abschiedct, das außerordendich vicle Spielräume lässt. Ich formuliere es immer so:
Dic Rcform hat jerzt noch gat nicht stattgefunden, sondctn witd crst bei der Umset-
zung auf der Länderebene stattfinden. 'Wic wir hcute morgen schon ansatzweise ge-
hört habcn, müsscn auch wesentlichc auf dic Juniorprofcssur bczogcne Tcilc der Re-
form crct noch auf Ländcrebene umgcscrzt wcrden. Bei der Professorcnbcsoldung
uift das noch in höhctcm Maße zu. Sofern es dazu kommt, soll die Umscrzung auf
Hochschulcbenc in dic Kompctcnz der Hochschulen gclegt werden. 'Wenn man sich
die Übcdegungen dct Länder ansieht, ist Niedcrsachscn Vorreiter bei der Umset-
zung, Bremen ist etwa gleichauf. Es zcigt sich ein starker fiend, wichtige Fragen in
diescm Zusammenhang an dic Hochschulen zu delcgiercn. Das ist auch nowcndig,
um dcn Hochschulcn zu ermöglichcn, cin eigcnes Profil zu bildcn. Die Hochschulc
selbst muss cin Systcm in der Pcrsonalentwicklung oder Pcmonalentlohnung schaf-
fcn, das in dic Gesamatrategic der Hochschulc eingcbunden ist. Gerade bei dicscm
Aspekt der Rcform sehe ich große Gefahrcn und Risiken. Sie ist bcsondcrs riskant,
wcil Entscheidungcn, dic jerzt gctroffen werden, nach untcn praktisch nicht mehr
reversibel sind und somit nur mit zusäalichen Finanzmitteln revidiett wetdcn kön-
ncn. Die Rcform lässt kcin nach unten hin flcxiblcs Gehaltssystem zu. Dahet halte
ich diese Reform ftir so sensibel. Ob wir Hochschultätc cinführen oder wicdcr ab-
schaffen und wie diese zusammengcsetzt sind, kann man ggf. nachsteuern odcr auch
rcvidiercn, Bei dcr Profcssorcnbcsoldungsreform ist das jcdoch meincs Erachtens nicht
möglich. Dabei bcstcht dic großc Gcfahr, dass wir Systeme entwickeln, dic dic Be-
troffcnen unter Umständen dcmotivieren anstatt sie zu motivieren und dass wir dic
Vcrfahrcn bis ins Lcrzte verregeln. Denn wfu Dcutschen neigen dazu, alles zu regcln
und in allc Richtungen hin abzusichern. Damit kann man zwar gut techncn, jcdoch
ist es nicht immer sinnvoll, wie etwa das Bcispiel der Kapazitätsverordnungen zeigt.
Es stellt sich daher die Fragc, ob es gelingt, die Attmktivität für dic Besten zu erhal-
ten. Wir sollten daher seht vorsichtig und weisc mit dieser Reform umgehen. Es ist
viclleicht durchaus von Vorteil, dass die Umscrzung dcr Reform crst nach und nach

erfolgen wird, da ja zu Beginn nur wenige Profcssorcn im System der 'w-Besoldung
sein wcrden. Aber wir solltcn uns auch Gedanken übcr die Konsequenzen machen.
Diese sind in sich so verzweigt und verschachteit, dass dic Umscrzung dcr Rcform in
dcr Tat sehr schwierig werdcn wird, Es gilt das 'was, 'wer und wic zu beanrwortcn,
da es bestimmtc Entscheidungsgegcnstände, -cbcnen, -organe und -verfahrcn gibt,
Es stellen sich Fragen wie : Auf welcher Ebenc soll was entschieden werden, auf der
Landesebene, auf der Hochschulebene oder auf der Fachbcreichsebene und unter
Bezugnahme welcher Entscheidungsorgane ? wie wird der vergabcrahme n ausgestal-
tet?'wic sieht die 'ff2- oder'w3-Besoldung aus? \Telche Besoldung gibt es in welchcr
Hochschule? und die wichtigste Frage lautet: 

.wie 
sind diese Leistungszulagcn tat-

sächlich zu bemessen? Es gilt zu klären, wie wir zu diesen Entscheidungen kommen
und welche Entscheidungsverfahren wir innerhalb der Hochschule cinrichtcn.

Nun zum Verstchen und Gestalten. Der Gesetzgeber hat den vcrgaberahmen mit
demziel geschaffen, eine Absenkung der Professorenbesoldung zu vcrhindern, die
Kostenncutralität der Reform zu gewährlcistcn und den'wcttbcwerb zwischcn dcn
Ländern zu begrenzen. Die Details der Bercchnungsformel würden hicr zu weit füh-
ren. Kurz g€sagt, dic Summe der jerzigen c-Gehälter soll ktinftig in jedem Bundcs-
land aufgeteiit werden in dic summe der zukünftigen w-Gchälter und dcr noch
verbleibendcn c-Gehälter. Die daraus rcsultierendc Diffcrenz, bezogen auf dcn
Besoldungsdurchschnitt, ist der vergaberahmen. Diese Differenz soll zut Finanzie-
rung von Besoldungszulagen zur verfügung stehen. Der Vergaberahmen lässt sich
jedoch nicht cxakt ermitteln. Er ergibt sich ex post und ist von drci Faktorcn abhan-
gig: zum einen von der Altersstruktur, Scheidet ein ,,Alter" aus dcr C-Besoldung aus,
wird der ,,Neue" in die 'w-Besoldung eingestuft. Je älter der Ausscheidcnde desto
höher der entstehendc vergaberahmen. ztm anderen h:ingt er von der Risiko-
bereitschaft der c-besoldeten Kollegen und Kolleginnen ab, also davon ob jemand
freiwillig von der c- in die lf-Besoldung wechselt. Und es hängt von der Mobilität
ab. 'wenn jemand wegberufen wird oder Bleibeverhandlungen führt, dann muss er
in die w-Besoldung wechseln. Dem Geserzgeber zufolge bczieht sich der Besoldungs-
durchschnitt immer auf die Landesebene. Die Bundeslander selbst haben bestimmte
Möglichkeiten, diesen vergaberahmen zu erhöhcn. Dafiir sind Grenzen festgeserzt
vonz o/o pro Jahr und 10 7o insgesa.mt. Hier mtissen Entscheidungcn von Seiten dcr
16 Bundesländer getroffen werden, wie sie damit umgehen wollen, AIs nächstes er-
gibt sich die Frage dcr verteilung auf die einzelncn Hochschulen. 'wenn man sich in
Erinnerung ruft, dass dcr vergaberahmen empirisch entsteht aufgrund der Alters-
struktur und der Mobilität, so entstehen hier gegebenenfalls Disparitäten zwischen
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den cinzclnen Hochschulcn im Hinblick auf den Vcrgabctahmen. Verrcilt man €s
nach dcm altcn ,,Ist", würdcn Hochschulen mit hoher Alterssttuktur eincn Zugc-
winn erziclen und im Gegenzug Hochschulen mit niedtigctAltcrsstrulftur Nachtcilc
cfahren. Odcr aber Hochschulcn mit vielen C4Ptofcssuren mit viclcn Rufen wür-
dcn mehr Geld chaltcn beim Ausschciden dieser Ptofcssoten als jcne Hochschulcn,
dcten Situation sich andcrs darstellt. Man könnte sagen, dass dies ja auch gctecht sci.
Fraglich ist jcdoch, ob dies auch gcgenüber dem n€uen Amtsinhabc gerechfertigt
ist.

Kommcn wir zurück auf di. Veneilung des Veqgabctahmens des Landes auf die ein-
zelnen Hochschulen, Das Problem könntc einfach gelöst werden, wcnn cs ein
lristungsbudget inklusive dcs Personals innethalb des Landes bereits gäbe, wie in
Rhcinland-Pfalz. Doch wie geht man vor, wcnn es ein solches nicht gibt? Evcntuell
mit det Einft.ihrung von Durchschnittssäe,cn pro Stclle? Bei so einer komplizicrten
Fragestellung kann ich als Empiriker und Nichtjurist dic Frage stellen, wcr cigentlich
die Einhaltung verantwortet. 'Wenn die Einhaltung nicht kontrollicm wird, könnte
cs unter Umständcn auch höhere Nutzungcn gcben, das wird sich zeigen. Auch ist
offensichdich immer noch nicht dic Frage gekl:irt, wic bei Globalhaushalten mit
Stcllenschöpfungen und den Verschicbung€n der cinzclncn Haushalte umgcgangcn
wcrden kann, Es gibt zwar entsprcchende Außcrungcn im Bundesgesctz hierzu, doch
deren Intcrptetation ist nicht so cinfach.

Grundsaelich könncn'!72- und W3-Stellen an Fachhochschulcn und an Univetsitä-
ten ausgcbtacht werden. Dic Fmgc ist, wcr darüber und über das Verhälmis der An-
teile entschcidet, 'Werden es die Landesgeserzgeber tun oder nicht? Dcs wciteren stcllt
sich die Frage, ob die Hochschulleitungcn miteinbezogcn wcrden sollen odcr nicht.
Grundsarzlich wäre dies.möglich, hieeu gibt es auch einc starke Tendcnz. Es ist nur
offen, wer dadber befindet, Der Deutsche Hochschulvetband macht ganz klare und
deudiche Aussagen zur'W-Besoldung:'\J72 an Fachhochschulen und V3 an Univer-
sitäten. Von andercr Scite gibt es allcrdings .rrt Üb.tLgungen, dic'!ü'-Stellcn in den
einzclncn Bundesländern quoral aufzuteilen. Des weiteren besteht dic Option, cs
dcn Hochschulen selbst zu übcrlassen, wie viele \72- und'tü(/3-Stellen sie ausbringen
wcrden, da sie cin fcstes Budget bekommcn (Fachhochschulen getrennt von den
Universitätcn, das ist bcreits fixiert). Es muss Wcitsicht gezcigt wcrden, da dic Gc-
samtsLunmc der Stellenbesoldung auch über mchrere Jahre finanzierbar sein muss.
Dic Hochschule könnte ihren Personaleinsatz unter Einbezichung det Besoldungs-

gruppen \r1, \r2 trnd \fl3 selbst entwickeln und gestalten. Daraus eqgibt sich noch
keine gesicherte Laufbahn, da Evaluationen zwischengeschaltet sein können, wie wir
heute morgen gehört haben. Grundsäelich wäre dies möglich in der Strategie der
Hochschule. Die Frage ist, ob die vorausserzungen für eine verantwortliche Hand-
habung dieser Instrumente inncrhalb der Hochschulen augenblicklich bereits gcge-
ben sind. Das lasse ich noch offen. sicherlich nicht in allen Hochschulcn, dafür aber
sind die untetschiedlichen Geserze in den einzelnen Bundesländern mit veranrwort-
lich. Das ist ein Hinweis darauf, dass cigentlich dic Gesamtreform betrachtet werden
muss. Die Entscheidungsfähigkcit dcr Hoclschulen wird ja an vcrschiedenen Stellen
in den veschiedensten Bundesländem gestärkt, und so muss man dies auch in eincm
bestimmten Zusammenhang sehen.

Noch einige \ü7orte zu den drei verschiedenen Typen von Leistungsbezügen, die mit
dem vergaberahmen zu erftillen sind: dic Funktionsleistungsbezüge, die Berufungs-
und Bleibeleistungsbezügc und die besonderen kistungsbezüge. Das sind die juri-
stischen Ausdrücke, auch wenn das mit der Aussprache etwas schwierig ist. Es gibt
untetschiedliche Fragen und'Weichenstellungen. Man könnte einmalige prämien
oder fortlaufende Zahlungen einserzcn, befristet oder unbefristct, män kann dyna-
misieren oder mit Festbetag arbeiten. Ich möchtc nochmals betonen: Es entsteht ein
riesiger Entschcidungsbaum, der ftir die verschicdensten Fragestcllungen neu aufge-
stellt werden könnte. Ist dieser Entscheidungsbaum dann fertig, müssen auch die
Endkonsequenzen auf lange Sicht hin mit beachtet werden. Das macht die Sache so
komplex.

Ich habe versucht, die ganze Sachc auf fünf'weichenstellung€n zu reduzieren, die ich
Ihnen mit ihren vor- und Nachteilen kurz priscntieren möchte. Da ist zunächst die
Möglichkeit, die drei vetschiedenen Arren von lcistungsbezügen zu kontingentie-
ren- Das heißt, es wird festgelegt, wic viel Ptozent vom Gesamwcrgaberahmen an dic
Funktionsleistungsbezüge, Berufungs- und Blcibeleistungsbczügc und an die beson-
deren kistungsbezüge verteilt werden sollen. Die planbarkeit würdc dadurch even-
tuell crhöht, jedoch wdren der Spielraum und die Flexibilität fiir Berufungcn durch-
aus eingegrenzt. Keine Kontingentierung würdc einc flexible Handhabung und eine
einfache und deudiche Profilierung bedeuten. Als Folge daraus wären aber eventuell
auch Unwuihten zu erwanen, wenn z.B. dann nur eine der Leistungsbezugsarren
genurzt würde. Dies würde dcn Intentionen dcs G.serzg.bers zuwider laufen.
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Als zwcitcs ist dic Quotierung nach Fächcrn zu nennen. Man könnte sich innerhalb
cincr Hocluchule vorstellen, dass einzclne Quoten von diesem Gcld ftir einzclne
Fächcr zurückgchalten werden, weil man in bcstimmter'\ü(eisc zwischcn dcn Fächern
ausgleichcn möchte. Auch hier gibt cs wicder Vor- und Nachteile. 'Wenn wir cs an
die Hochschulen dclegieren wollen, müsscn wir uns jeweils inncrhalb dcr Hoch-
schulcn stratcgisch überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Ansonsten wird es ja
auf andctcr Ebene diskuticrt wcrden. Vir glauben, daß cs von der Kultur der Hoch-
schule abhängig ist, was man pflegen möchte. Ob man z.B. seine ExotenPicher gege-
bencnfalls bcsonders schützcn möchte oder nicht.

Die dritc Weichenstcllung ist, ob man mit schr stark quantitativ€n Parametern agie-
ten oder licber nach qualitativen Faktorcn abwägen soll.'Wenn wir nach Formeln
verfahren, sehe ich dic große Gefahr, dass man dann z.B. für eine Veröffendichung
im American Sociological Revue 3,50 Euro monadich bis ans kbenscnde mehr be-
kommt, Ich denke, das wdrc eine Pervertierung all desscn, was wir uns hier vorstellen
können. Natürlich witd man nicht völlig ohnc quantitative Faktoren auskommcn.
Abcr auf der andcren Scitc sind wir es gewohnt, qualitativ zu bewerten. So haben wir
zum Bcispiel den heutigcn Vormittag mit qualitativen Bcwernrngen im Zusammcn-
hang mit der Qualifikation von Hochschullehrern vcrbracht. Von daher spricht durch-
aus ciniges für einc Abwägung. Kalkulierbarkeit suggeriert Rechtssicherheit. Agicrt
man jedoch anhand einer Formcl, gibt es keinc Ermessensspielräumc mchr. Um der
Vcrgleichba*cit Willen müsste ftir jcdes Fach cin Kriterienkatalog erstcllt werden,
bcvor eine entsprechende Fotmel entwickelt würde. Dics wüLrdc cincn unglaublichen
Aufwand bedeuten, dct dann unter Umständcn nicht mehr Gerechtigkcit odcr Fairncss
schaft, als wenn man nach Abwägung vorgeht. Allcs was ich Ihnen hier vortrage,
gibt cs an irgendeiner Hochschule auf dieser 'Welt - entwedcr stärker quantitativ,
stärkcr qualitativ odcr abwägend orientiert. Beurtcilungscrmcsscn ist letztlich unvcr-
meidlich. Entweder steckt man die Beurteilung in die Formel und ftihn deren Ge-
rcchtigkeit odcr Ungerechdgkeit p€rmanent fort, oder man entschcidet sich für ein
abwägendes Vctfahrcn.

Es stcllt sich auch die Frage, wer die Übcrpnifung und Anpassung dcr Besoldung
auslöst. Es bcstcht dic Möglichkcit, ein Rcgelvetfahren von Amts wcgen cinzuftih-
ren, d.h. alle zwei bis drei Jahrc wcrden alle Professorinnen und Professorcn eincr
Hochschule durchevaluicrt. Oder macht man es nach einem Antragsvcrfahren, bei
dem die Hochschullehrer in eincm bestimmten Zciuaum eincn Antrag stcllen und
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dann ihre Selbsteinschärzung mit einbringen könncn. Das könntc kombiniert wer-
dcn mit einem Vorschlagsrccht von wem auch immct für diejenigen, die sich nicht
traucn, eincn Antrag zu stellen, Der Dckan spielt bcim Vorschlagsrecht in allcn uns
bckannten Systemen immer cine ganz großc Rolle, cr hat cine Art Gatekeeper-Funk-
tion, indem er Vorschläge macht, Kommentare abgibt oder ähnliches. Die lcrzte
Entschcidung hat also in allen Systemen auf det Welt die Hochschullcitung, unrcr
Umständen zusammcn mit dem Hochschulrat. Gutachten extcrnerArt sind aufivcn-
dig, werden aber in der Praxis in den verschiedcnsten Formcn genutzt.

Der lerztc Punkt ist die Bemessungsfrage: individuell oder nach Stufen? Die einc
Variante ist, daß jeder individuell in einem bestimmten Zeitaumein höhcres Gehalt
oder Leistungszulagen ohne Mengenbcgrenzung bckommt, Das Stufenmodcll ist so
gestaltet, dass es inst lle von Altersstufen jctzt diversc lristungsstufen gibt, in denen
die lcistungsbezüge enthalten sind. Auch dieses Modcll gibt es in den vcrschieden-
sten Hochschulen der \ü7elt. Aus meiner Sicht bietet das Stufcnmodell auf Antrag
geradc in der Anfangsphase eine ganzc Reihe von Vortcilen, Man könnte dies in
einem Vcrfahrensturnus durchführen, wobei Vorschlägc des Dekans, Bedchtc der
Hochschuliehrcr und ggf, auch externe Gutachten miteinbezogen würden. Außer-
dem könnte man - wic das zum Beispicl in Oxford üblich ist - im vorhinein sagen,
wie vielc Höhcrstufungen im nächstcn Haushaltsjahr oder in diesem Vcrfahrcns-
turnus möglich sind, und dcutet damit auch an, wie hoch die Messlattc für höherc
leistungsvergütungen ist.'Wenn man cin solchcs Stufenmodcll anwendeq muß fest-
gelcg werden, wic groß der Stufcnabstand und wie die Verteilung zwischen dicsen
einzclnen Stufen sein soll, wie viel Prozent jede Stufe vom Gcld des Gesamtkuchens
bekommen soll. Daraus ergeben sich dann bcstimmte Gehaltsstufen, Diese kann
man auf dcr Basis von bestimmten Vorgaben ermittcln, die an der Hochschulc vor-
handen sind, wenn man den Vcrgabcrahmen prognostizicrt. 'Wcnn man Oxford noch
mal als Bcispiel nimmt: Dort bckommt man keine Zulage für intcrnationale Reputa-
tionen und herausragende Forschungsleistungen - denn das ist der Normalfall, Al-
sonstcn gibt es unterschiedliche vcrbale Beschreibungen ftir dic cinzelnen Lcvel. Zum
Beispiel bczeichnet Level 5 diejenigcn Personen, dcren akadcmische Fähigkciten von
höchster Qualität und mit einer weltweiten Rcputation vcrbunden sind, welche uni-
versal über verschiedenste Fachgebiete hinweg Ancrkennung gefundcn haben. Es
gibt in Oxford noch die Lcvel 6 und7, dic zur Zeit nicht. besetzt sind. Wahmchein-
lich sind sie für den nächsten Einstcin reserviert.
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Fazit;'Wir haben außerordendich vielfliltigc Interdepcndenzcn in diescm Gesamu,u-
sammenhang, also ein Gesamtsystem dcr Personalentwicklung in der Hochschulc.
Dicsc Personalcntwicklung kann demnach auch sehr stark - dics mtisscn wir in dcr
zukünftigcn Hochschulc sehr vicl dcutlichcr sehcn - hochschulspezifisch sein, kann
also nach cigcnen Kritericn oder nach cigcnen Schwerpunktsetzungcn der Hoch-
schulc ausgcrichtct sein. Die \Tertigkeit muß nicht immc bei Forschung und khre
Iiegen, sic lcann auch fücherspezifisch unterschiedlich scin, Ein Abwägen ist meines
Erachtcns unvermeidlich. Es gibt cinen großcn Gestaltungsbedarf, aber augenbliclc-
lich auch cinen großen Gestaltungsspielraum. Maßgcblich ist abcr die Hochschule.
Ich sagc cs noch cinmal: Die Rcform ist nicht abgeschlossen, wir sind mittcndrin.
Herzlichcn Dank.


